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§19a Allgemeiner Gerichtsstand des Insolvenzverwalters. Der allgemeine Ge-
richtsstand eines Insolvenzverwalters für Klagen, die sich auf die Insolvenzmasse bezie-
hen, wird durch den Sitz des Insolvenzgerichts bestimmt.

§21 Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung. (1) Hat jemand zum Betrieb
einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen Gewerbes eine Niederlassung, von der
aus unmittelbar Geschäfte geschlossen werden, so können gegen ihn alle Klagen, die auf
den Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes er-
hoben werden, wo die Niederlassung sich befindet.

(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Personen begrün-
det, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut als Eigentümer, Nutz-
nießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese Klagen die auf die Bewirtschaftung des
Gutes sich beziehenden Rechtsverhältnisse betreffen.

§23 Besonderer Gerichtsstand des Vermögens und des Gegenstands. 1Für Kla-
gen wegen vermögensrechtlicher Ansprüche gegen eine Person, die im Inland keinen
Wohnsitz hat, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk sich Vermögen derselben oder
der mit der Klage in Anspruch genommene Gegenstand befindet. 2Bei Forderungen gilt
als der Ort, wo das Vermögen sich befindet, der Wohnsitz des Schuldners und, wenn für
die Forderungen eine Sache zur Sicherheit haftet, auch der Ort, wo die Sache sich be-
findet.

§23a (aufgehoben)

§24 Ausschließlicher dinglicher Gerichtsstand. (1) Für Klagen, durch die das Ei-
gentum, eine dingliche Belastung oder die Freiheit von einer solchen geltend gemacht
wird, für Grenzscheidungs-, Teilungs- und Besitzklagen ist, sofern es sich um unbeweg-
liche Sachen handelt, das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk die Sache be-
legen ist.

(2) Bei den eine Grunddienstbarkeit, eine Reallast oder ein Vorkaufsrecht betreffen-
den Klagen ist die Lage des dienenden oder belasteten Grundstücks entscheidend.

§25 Dinglicher Gerichtsstand des Sachzusammenhanges. In dem dinglichen
Gerichtsstand kann mit der Klage aus einer Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld
die Schuldklage, mit der Klage auf Umschreibung oder Löschung einer Hypothek,
Grundschuld oder Rentenschuld die Klage auf Befreiung von der persönlichen Verbind-
lichkeit, mit der Klage auf Anerkennung einer Reallast die Klage auf rückständige Leis-
tungen erhoben werden, wenn die verbundenen Klagen gegen denselben Beklagten ge-
richtet sind.

§29 Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsorts. (1) Für Streitigkeiten aus ei-
nem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an
dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist.

(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit nur, wenn
die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtliche Sondervermögen sind.

§29a Ausschließlicher Gerichtsstand bei Miet- oder Pachträumen. (1) Für
Streitigkeiten über Ansprüche aus Miet- oder Pachtverhältnissen über Räume oder über
das Bestehen solcher Verhältnisse ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk
sich die Räume befinden.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich um Wohnraum der in § 549 Abs. 2
Nr. 1 bis 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs genannten Art handelt.
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§32 Besonderer Gerichtsstand der unerlaubten Handlung. Für Klagen aus un-
erlaubten Handlungen ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen
ist.

§33 Besonderer Gerichtsstand der Widerklage. (1) Bei dem Gericht der Klage
kann eine Widerklage erhoben werden, wenn der Gegenanspruch mit dem in der Klage
geltend gemachten Anspruch oder mit den gegen ihn vorgebrachten Verteidigungsmit-
teln in Zusammenhang steht.

(2) Dies gilt nicht, wenn für eine Klage wegen des Gegenanspruchs die Vereinbarung
der Zuständigkeit des Gerichts nach § 40 Abs. 2 unzulässig ist.

§34 Besonderer Gerichtsstand des Hauptprozesses. Für Klagen der Prozess-
bevollmächtigten, der Beistände, der Zustellungsbevollmächtigten und der Gerichtsvoll-
zieher wegen Gebühren und Auslagen ist das Gericht des Hauptprozesses zuständig.

§35 Wahl unter mehreren Gerichtsständen. Unter mehreren zuständigen Gerich-
ten hat der Kläger die Wahl.

§35a (aufgehoben)

§36 Gerichtliche Bestimmung der Zuständigkeit. (1) Das zuständige Gericht
wird durch das im Rechtszug zunächst höhere Gericht bestimmt:
1. wenn das an sich zuständige Gericht in einem einzelnen Fall an der Ausübung des

Richteramtes rechtlich oder tatsächlich verhindert ist;
2. wenn es mit Rücksicht auf die Grenzen verschiedener Gerichtsbezirke ungewiss ist,

welches Gericht für den Rechtsstreit zuständig sei;
3. wenn mehrere Personen, die bei verschiedenen Gerichten ihren allgemeinen Ge-

richtsstand haben, als Streitgenossen im allgemeinen Gerichtsstand verklagt werden
sollen und für den Rechtsstreit ein gemeinschaftlicher besonderer Gerichtsstand nicht
begründet ist;

4. wenn die Klage in dem dinglichen Gerichtsstand erhoben werden soll und die Sache
in den Bezirken verschiedener Gerichte belegen ist;

5. wenn in einem Rechtsstreit verschiedene Gerichte sich rechtskräftig für zuständig er-
klärt haben;

6. wenn verschiedene Gerichte, von denen eines für den Rechtsstreit zuständig ist, sich
rechtskräftig für unzuständig erklärt haben.
(2) Ist das zunächst höhere gemeinschaftliche Gericht der Bundesgerichtshof, so wird

das zuständige Gericht durch das Oberlandesgericht bestimmt, zu dessen Bezirk das zuerst
mit der Sache befasste Gericht gehört.

(3) 1Will das Oberlandesgericht bei der Bestimmung des zuständigen Gerichts in einer
Rechtsfrage von der Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts oder des Bun-
desgerichtshofs abweichen, so hat es die Sache unter Begründung seiner Rechtsauffas-
sung dem Bundesgerichtshof vorzulegen. 2In diesem Fall entscheidet der Bundesgerichts-
hof.

§37 Verfahren bei gerichtlicher Bestimmung. (1) Die Entscheidung über das Ge-
such um Bestimmung des zuständigen Gerichts ergeht durch Beschluss.

(2) Der Beschluss, der das zuständige Gericht bestimmt, ist nicht anfechtbar.
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Titel 3
Vereinbarung über die Zuständigkeit der Gerichte

§38 Zugelassene Gerichtsstandsvereinbarung. (1) Ein an sich unzuständiges Ge-
richt des ersten Rechtszuges wird durch ausdrückliche oder stillschweigende Verein-
barung der Parteien zuständig, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind.

(2) 1Die Zuständigkeit eines Gerichts des ersten Rechtszuges kann ferner vereinbart
werden, wenn mindestens eine der Vertragsparteien keinen allgemeinen Gerichtsstand
im Inland hat. 2Die Vereinbarung muss schriftlich abgeschlossen oder, falls sie mündlich
getroffen wird, schriftlich bestätigt werden. 3Hat eine der Parteien einen inländischen all-
gemeinen Gerichtsstand, so kann für das Inland nur ein Gericht gewählt werden, bei dem
diese Partei ihren allgemeinen Gerichtsstand hat oder ein besonderer Gerichtsstand be-
gründet ist.

(3) Im Übrigen ist eine Gerichtsstandsvereinbarung nur zulässig, wenn sie ausdrück-
lich und schriftlich
1. nach dem Entstehen der Streitigkeit oder
2. für den Fall geschlossen wird, dass die im Klageweg in Anspruch zu nehmende Partei

nach Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort
aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt oder ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

§39 Zuständigkeit infolge rügeloser Verhandlung. 1Die Zuständigkeit eines Ge-
richts des ersten Rechtszuges wird ferner dadurch begründet, dass der Beklagte, ohne die
Unzuständigkeit geltend zu machen, zur Hauptsache mündlich verhandelt. 2Dies gilt
nicht, wenn die Belehrung nach § 504 unterblieben ist.

§40 Unwirksame und unzulässige Gerichtsstandsvereinbarung. (1) Die Verein-
barung hat keine rechtlicheWirkung, wenn sie nicht auf ein bestimmtes Rechtsverhältnis
und die aus ihm entspringenden Rechtsstreitigkeiten sich bezieht.

(2) 1Eine Vereinbarung ist unzulässig, wenn
1. der Rechtsstreit nichtvermögensrechtliche Ansprüche betrifft, die den Amtsgerichten

ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes zugewiesen sind, oder
2. für die Klage ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist.
2In diesen Fällen wird die Zuständigkeit eines Gerichts auch nicht durch rügeloses Ver-
handeln zur Hauptsache begründet.

Titel 4
Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen

§41 Ausschluss von der Ausübung des Richteramtes. Ein Richter ist von der
Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen:
1. in Sachen, in denen er selbst Partei ist oder bei denen er zu einer Partei in dem Ver-

hältnis eines Mitberechtigten, Mitverpflichteten oder Regresspflichtigen steht;
2. in Sachen seines Ehegatten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht;
2a.in Sachen seines Lebenspartners, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr be-

steht;
3. in Sachen einer Person, mit der er in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der

Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist
oder war;

4. in Sachen, in denen er als Prozessbevollmächtigter oder Beistand einer Partei bestellt
oder als gesetzlicher Vertreter einer Partei aufzutreten berechtigt ist oder gewesen ist;
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5. in Sachen, in denen er als Zeuge oder Sachverständiger vernommen ist;
6. in Sachen, in denen er in einem früheren Rechtszug oder im schiedsrichterlichen Ver-

fahren bei dem Erlass der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat, sofern es sich
nicht um die Tätigkeit eines beauftragten oder ersuchten Richters handelt;

7. in Sachen wegen überlanger Gerichtsverfahren, wenn er in dem beanstandeten Ver-
fahren in einem Rechtszug mitgewirkt hat, auf dessen Dauer der Entschädigungs-
anspruch gestützt wird;

8. in Sachen, in denen er an einem Mediationsverfahren oder einem anderen Verfahren
der außergerichtlichen Konfliktbeilegung mitgewirkt hat.

§42 Ablehnung eines Richters. (1) Ein Richter kann sowohl in den Fällen, in denen
er von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen ist, als auch wegen
Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden.

(2) Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die Ablehnung statt, wenn ein Grund
vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu recht-
fertigen.

(3) Das Ablehnungsrecht steht in jedem Fall beiden Parteien zu.

§43 Verlust des Ablehnungsrechts. Eine Partei kann einen Richter wegen Besorg-
nis der Befangenheit nicht mehr ablehnen, wenn sie sich bei ihm, ohne den ihr bekann-
ten Ablehnungsgrund geltend zu machen, in eine Verhandlung eingelassen oder Anträge
gestellt hat.

§44 Ablehnungsgesuch. (1) Das Ablehnungsgesuch ist bei dem Gericht, dem der
Richter angehört, anzubringen; es kann vor der Geschäftsstelle zu Protokoll erklärt wer-
den.

(2) 1Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; zur Versicherung an Eides statt
darf die Partei nicht zugelassen werden. 2Zur Glaubhaftmachung kann auf das Zeugnis
des abgelehnten Richters Bezug genommen werden.

(3) Der abgelehnte Richter hat sich über den Ablehnungsgrund dienstlich zu äußern.
(4) 1Wird ein Richter, bei dem die Partei sich in eine Verhandlung eingelassen oder

Anträge gestellt hat, wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt, so ist glaubhaft zu ma-
chen, dass der Ablehnungsgrund erst später entstanden oder der Partei bekannt geworden
sei. 2Das Ablehnungsgesuch ist unverzüglich anzubringen.

§45 Entscheidung über das Ablehnungsgesuch. (1) Über das Ablehnungsgesuch
entscheidet das Gericht, dem der Abgelehnte angehört, ohne dessen Mitwirkung.

(2) 1Wird ein Richter beim Amtsgericht abgelehnt, so entscheidet ein anderer Rich-
ter des Amtsgerichts über das Gesuch. 2Einer Entscheidung bedarf es nicht, wenn der ab-
gelehnte Richter das Ablehnungsgesuch für begründet hält.

(3) Wird das zur Entscheidung berufene Gericht durch Ausscheiden des abgelehnten
Mitglieds beschlussunfähig, so entscheidet das im Rechtszug zunächst höhere Gericht.

§46 Entscheidung und Rechtsmittel. (1) Die Entscheidung über das Ablehnungs-
gesuch ergeht durch Beschluss.

(2) Gegen den Beschluss, durch den das Gesuch für begründet erklärt wird, findet
kein Rechtsmittel, gegen den Beschluss, durch den das Gesuch für unbegründet erklärt
wird, findet sofortige Beschwerde statt.

§47 Unaufschiebbare Amtshandlungen. (1) Ein abgelehnter Richter hat vor Erle-
digung des Ablehnungsgesuchs nur solche Handlungen vorzunehmen, die keinen Auf-
schub gestatten.
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(2) 1Wird ein Richter während der Verhandlung abgelehnt und würde die Entschei-
dung über die Ablehnung eine Vertagung der Verhandlung erfordern, so kann der Ter-
min unter Mitwirkung des abgelehnten Richters fortgesetzt werden. 2Wird die Ableh-
nung für begründet erklärt, so ist der nach Anbringung des Ablehnungsgesuchs liegende
Teil der Verhandlung zu wiederholen.

§48 Selbstablehnung; Ablehnung von Amts wegen. Das für die Erledigung eines
Ablehnungsgesuchs zuständige Gericht hat auch dann zu entscheiden, wenn ein solches
Gesuch nicht angebracht ist, ein Richter aber von einem Verhältnis Anzeige macht, das
seine Ablehnung rechtfertigen könnte, oder wenn aus anderer Veranlassung Zweifel da-
rüber entstehen, ob ein Richter kraft Gesetzes ausgeschlossen sei.

§49 Urkundsbeamte. Die Vorschriften dieses Titels sind auf den Urkundsbeamten
der Geschäftsstelle entsprechend anzuwenden; die Entscheidung ergeht durch das Ge-
richt, bei dem er angestellt ist.

Abschnitt 2
Parteien

Titel 1
Parteifähigkeit; Prozessfähigkeit

§50 Parteifähigkeit. (1) Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist.
(2) Ein Verein, der nicht rechtsfähig ist, kann klagen und verklagt werden; in dem

Rechtsstreit hat der Verein die Stellung eines rechtsfähigen Vereins.

§51 Prozessfähigkeit; gesetzliche Vertretung; Prozessführung. (1) Die Fähig-
keit einer Partei, vor Gericht zu stehen, die Vertretung nicht prozessfähiger Parteien
durch andere Personen (gesetzliche Vertreter) und die Notwendigkeit einer besonderen
Ermächtigung zur Prozessführung bestimmt sich nach den Vorschriften des bürgerlichen
Rechts, soweit nicht die nachfolgenden Paragraphen abweichende Vorschriften ent-
halten.

(2) Das Verschulden eines gesetzlichen Vertreters steht dem Verschulden der Partei
gleich.

(3) Hat eine nicht prozessfähige Partei, die eine volljährige natürliche Person ist, wirk-
sam eine andere natürliche Person schriftlich mit ihrer gerichtlichen Vertretung bevoll-
mächtigt, so steht diese Person einem gesetzlichen Vertreter gleich,

wenn die Bevollmächtigung geeignet ist, gemäß § 1814 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1
des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Erforderlichkeit einer Betreuung entfallen zu lassen.

§52 Umfang der Prozessfähigkeit. (1) Eine Person ist insoweit prozessfähig, als sie
sich durch Verträge verpflichten kann.

Titel 2
Streitgenossenschaft

§59 Streitgenossenschaft bei Rechtsgemeinschaft oder Identität des Grundes.
Mehrere Personen können als Streitgenossen gemeinschaftlich klagen oder verklagt wer-
den, wenn sie hinsichtlich des Streitgegenstandes in Rechtsgemeinschaft stehen oder
wenn sie aus demselben tatsächlichen und rechtlichen Grund berechtigt oder verpflichtet
sind.
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§60 Streitgenossenschaft bei Gleichartigkeit der Ansprüche. Mehrere Personen
können auch dann als Streitgenossen gemeinschaftlich klagen oder verklagt werden,
wenn gleichartige und auf einem imWesentlichen gleichartigen tatsächlichen und recht-
lichen Grund beruhende Ansprüche oder Verpflichtungen den Gegenstand des Rechts-
streits bilden.

§61 Wirkung der Streitgenossenschaft. Streitgenossen stehen, soweit nicht aus den
Vorschriften des bürgerlichen Rechts oder dieses Gesetzes sich ein anderes ergibt, dem
Gegner dergestalt als einzelne gegenüber, dass die Handlungen des einen Streitgenossen
dem anderen weder zum Vorteil noch zum Nachteil gereichen.

§62 Notwendige Streitgenossenschaft. (1) Kann das streitige Rechtsverhältnis
allen Streitgenossen gegenüber nur einheitlich festgestellt werden oder ist die Streitgenos-
senschaft aus einem sonstigen Grund eine notwendige, so werden, wenn ein Termin oder
eine Frist nur von einzelnen Streitgenossen versäumt wird, die säumigen Streitgenossen
als durch die nicht säumigen vertreten angesehen.

(2) Die säumigen Streitgenossen sind auch in dem späteren Verfahren zuzuziehen.

§63 Prozessbetrieb; Ladungen.Das Recht zur Betreibung des Prozesses steht jedem
Streitgenossen zu; zu allen Terminen sind sämtliche Streitgenossen zu laden.

Titel 3
Beteiligung Dritter am Rechtsstreit

§64 Hauptintervention. Wer die Sache oder das Recht, worüber zwischen anderen
Personen ein Rechtsstreit anhängig geworden ist, ganz oder teilweise für sich in Anspruch
nimmt, ist bis zur rechtskräftigen Entscheidung dieses Rechtsstreits berechtigt, seinen An-
spruch durch eine gegen beide Parteien gerichtete Klage bei dem Gericht geltend zu ma-
chen, vor dem der Rechtsstreit im ersten Rechtszug anhängig wurde.

§65 Aussetzung des Hauptprozesses.Der Hauptprozess kann auf Antrag einer Par-
tei bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Hauptintervention ausgesetzt werden.

§66 Nebenintervention. (1) Wer ein rechtliches Interesse daran hat, dass in einem
zwischen anderen Personen anhängigen Rechtsstreit die eine Partei obsiege, kann dieser
Partei zum Zwecke ihrer Unterstützung beitreten.

(2) Die Nebenintervention kann in jeder Lage des Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen
Entscheidung, auch in Verbindung mit der Einlegung eines Rechtsmittels, erfolgen.

§67 Rechtsstellung des Nebenintervenienten. 1Der Nebenintervenient muss den
Rechtsstreit in der Lage annehmen, in der er sich zur Zeit seines Beitritts befindet; er ist
berechtigt, Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend zu machen und alle Prozesshand-
lungen wirksam vorzunehmen, insoweit nicht seine Erklärungen und Handlungen mit
Erklärungen und Handlungen der Hauptpartei in Widerspruch stehen. 2Für ihn gelten
die §§ 141 und 278 Absatz 3 entsprechend.

§68 Wirkung der Nebenintervention. Der Nebenintervenient wird im Verhältnis
zu der Hauptpartei mit der Behauptung nicht gehört, dass der Rechtsstreit, wie er dem
Richter vorgelegen habe, unrichtig entschieden sei; er wird mit der Behauptung, dass
die Hauptpartei den Rechtsstreit mangelhaft geführt habe, nur insoweit gehört, als er
durch die Lage des Rechtsstreits zur Zeit seines Beitritts oder durch Erklärungen und
Handlungen der Hauptpartei verhindert worden ist, Angriffs- oder Verteidigungsmittel
geltend zu machen, oder als Angriffs- oder Verteidigungsmittel, die ihm unbekannt wa-
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ren, von der Hauptpartei absichtlich oder durch grobes Verschulden nicht geltend ge-
macht sind.

§69 Streitgenössische Nebenintervention. Insofern nach den Vorschriften des bür-
gerlichen Rechts die Rechtskraft der in dem Hauptprozess erlassenen Entscheidung auf
das Rechtsverhältnis des Nebenintervenienten zu dem Gegner von Wirksamkeit ist, gilt
der Nebenintervenient im Sinne des § 61 als Streitgenosse der Hauptpartei.

§70 Beitritt des Nebenintervenienten. (1) 1Der Beitritt des Nebenintervenienten
erfolgt durch Einreichung eines Schriftsatzes bei dem Prozessgericht und, wenn er mit
der Einlegung eines Rechtsmittels verbunden wird, durch Einreichung eines Schriftsatzes
bei dem Rechtsmittelgericht. 2Der Schriftsatz ist beiden Parteien zuzustellen und muss
enthalten:
1. die Bezeichnung der Parteien und des Rechtsstreits;
2. die bestimmte Angabe des Interesses, das der Nebenintervenient hat;
3. die Erklärung des Beitritts.

(2) Außerdem gelten die allgemeinen Vorschriften über die vorbereitenden Schrift-
sätze.

§71 Zwischenstreit über Nebenintervention. (1) 1Über den Antrag auf Zurück-
weisung einer Nebenintervention wird nach mündlicher Verhandlung unter den Parteien
und dem Nebenintervenienten entschieden. 2Der Nebenintervenient ist zuzulassen,
wenn er sein Interesse glaubhaft macht.

(2) Gegen das Zwischenurteil findet sofortige Beschwerde statt.
(3) Solange nicht die Unzulässigkeit der Intervention rechtskräftig ausgesprochen ist,

wird der Intervenient im Hauptverfahren zugezogen.

§72 Zulässigkeit der Streitverkündung. (1) Eine Partei, die für den Fall des ihr un-
günstigen Ausganges des Rechtsstreits einen Anspruch auf Gewährleistung oder Schad-
loshaltung gegen einen Dritten erheben zu können glaubt oder den Anspruch eines Drit-
ten besorgt, kann bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Rechtsstreits dem Dritten
gerichtlich den Streit verkünden.

(2) 1Das Gericht und ein vom Gericht ernannter Sachverständiger sind nicht Dritter
im Sinne dieser Vorschrift. 2§ 73 Satz 2 ist nicht anzuwenden.

(3) Der Dritte ist zu einer weiteren Streitverkündung berechtigt.

§73 Form der Streitverkündung. 1Zum Zwecke der Streitverkündung hat die Par-
tei einen Schriftsatz einzureichen, in dem der Grund der Streitverkündung und die Lage
des Rechtsstreits anzugeben ist. 2Der Schriftsatz ist dem Dritten zuzustellen und dem
Gegner des Streitverkünders in Abschrift mitzuteilen. 3Die Streitverkündung wird erst
mit der Zustellung an den Dritten wirksam.

§74 Wirkung der Streitverkündung. (1) Wenn der Dritte dem Streitverkünder bei-
tritt, so bestimmt sich sein Verhältnis zu den Parteien nach den Grundsätzen über die Ne-
benintervention.

(2) Lehnt der Dritte den Beitritt ab oder erklärt er sich nicht, so wird der Rechtsstreit
ohne Rücksicht auf ihn fortgesetzt.

(3) In allen Fällen dieses Paragraphen sind gegen den Dritten die Vorschriften des § 68
mit der Abweichung anzuwenden, dass statt der Zeit des Beitritts die Zeit entscheidet, zu
welcher der Beitritt infolge der Streitverkündung möglich war.
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Titel 4
Prozessbevollmächtigte und Beistände

§78 Anwaltsprozess. (1) 1Vor den Landgerichten und Oberlandesgerichten müssen
sich die Parteien durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen. 2Ist in einem Land auf Grund
des § 8 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz ein oberstes Landesgericht
errichtet, so müssen sich die Parteien vor diesem ebenfalls durch einen Rechtsanwalt ver-
treten lassen. 3Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Parteien durch einen bei dem
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen.

(2) Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von
ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können
sich als Beteiligte für dieNichtzulassungsbeschwerde durch eigene Beschäftigtemit Befähi-
gung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer
Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen
zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen.

(3) Diese Vorschriften sind auf das Verfahren vor einem beauftragten oder ersuchten
Richter sowie auf Prozesshandlungen, die vor dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
vorgenommen werden können, nicht anzuwenden.

(4) Ein Rechtsanwalt, der nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 zur Vertretung berech-
tigt ist, kann sich selbst vertreten.

§78a (weggefallen)

§78b Notanwalt. (1) Insoweit eine Vertretung durch Anwälte geboten ist, hat das
Prozessgericht einer Partei auf ihren Antrag durch Beschluss für den Rechtszug einen
Rechtsanwalt zur Wahrnehmung ihrer Rechte beizuordnen, wenn sie einen zu ihrer Ver-
tretung bereiten Rechtsanwalt nicht findet und die Rechtsverfolgung oder Rechtsvertei-
digung nicht mutwillig oder aussichtslos erscheint.

(2) Gegen den Beschluss, durch den die Beiordnung eines Rechtsanwalts abgelehnt
wird, findet die sofortige Beschwerde statt.

§78c Auswahl des Rechtsanwalts. (1) Der nach § 78b beizuordnende Rechts-
anwalt wird durch den Vorsitzenden des Gerichts aus der Zahl der in dem Bezirk des Pro-
zessgerichts niedergelassenen Rechtsanwälte ausgewählt.

(2) Der beigeordnete Rechtsanwalt kann die Übernahme der Vertretung davon ab-
hängig machen, dass die Partei ihm einen Vorschuss zahlt, der nach dem Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz zu bemessen ist.

(3) 1Gegen eine Verfügung, die nach Absatz 1 getroffen wird, steht der Partei und
dem Rechtsanwalt die sofortige Beschwerde zu. 2Dem Rechtsanwalt steht die sofortige
Beschwerde auch zu, wenn der Vorsitzende des Gerichts den Antrag, die Beiordnung auf-
zuheben (§ 48 Abs. 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung), ablehnt.

§79 Parteiprozess. (1) 1Soweit eine Vertretung durch Rechtsanwälte nicht geboten
ist, können die Parteien den Rechtsstreit selbst führen. 2Parteien, die eine fremde oder
ihnen zum Zweck der Einziehung auf fremde Rechnung abgetretene Geldforderung gel-
tend machen, müssen sich durch einen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten las-
sen, soweit sie nicht nach Maßgabe des Absatzes 2 zur Vertretung des Gläubigers befugt
wären oder eine Forderung einziehen, deren ursprünglicher Gläubiger sie sind.

(2) 1Die Parteien können sich durch einen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertre-
ten lassen. 2Darüber hinaus sind als Bevollmächtigte vertretungsbefugt nur
1. Beschäftigte der Partei oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens (§ 15 des Akti-

engesetzes); Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich


